
Baubewilligungsfreie Vorhaben  

(gemäss Art. 6, Kantonales Baubewilligungsdekret) 

 
1 Keiner Baubewilligung bedürfen: 

a. unbeheizte Kleinbauten mit einer Grundfläche von höchstens zehn Quadratmetern und 
einer Höhe von höchstens 2.50 Metern, die weder bewohnt sind noch gewerblich 
genutzt werden und die funktionell zu einer Hauptbaute gehören; 
 

b. kleine Nebenanlagen wie mobile Einfriedungen, kurze Sichtschutzwände bis zu zwei 
Metern Höhe, Unterstände bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Feuerstellen, auf 
zwei Seiten offene, ungedeckte Gartensitzplätze, unbeheizte Schwimmbecken bis zu 
15 Quadratmeter Fläche, beheizte Schwimmbecken bis zu acht Kubikmetern Inhalt, 
Pergolen, Gartencheminées, Brunnen, Teiche, künstlerische Plastiken, Sandkästen für 
Kinder, Gehege oder kleine Ställe für einzelne Kleintiere; 

 
c. das Unterhalten und Ändern (einschliesslich Umnutzen) von Bauten und Anlagen, 

wenn keine bau- oder umweltrechtlich relevanten Tatbestände betroffen sind; 
 
d. bauliche Änderungen im Gebäudeinnern, die nicht mit einer baubewilligungspflichtigen 

Nutzungsänderung verbunden sind und nicht die Brandsicherheit betreffen; 
 
e. bis zu 0.8 Quadratmeter grosse Parabolantennen, wenn sie die gleiche Farbe haben 

wie die Fassade, an der sie angebracht sind; 
 
f. Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie, wenn sie an Gebäuden angebracht 

oder als kleine Nebenanlage zu Gebäuden installiert werden und den kantonalen 
Richtlinien entsprechen; 

 
g. Bis zu zwei höchstens 0.8 Quadratmeter grosse Dachflächenfenster pro 

Hauptdachfläche; 
 
h. Das Abbrechen von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen; 
 
i. bis zu 1.20 Meter hohe Einfriedungen, Stützmauern, Schrägrampen und 

Terrainveränderungen zur Umgebungsgestaltung bis zu 100 Kubikmeter Inhalt; 

k.  das Aufstellen mobiler Einrichtungen der bodenabhängig produzierenden 
Landwirtschaft (unbeheizte Plastiktunnel, Schutzabdeckungen für Kulturen und 
ähnliche Einrichtungen) während einer Dauer von bis zu neun Monaten pro 
Kalenderjahr; 

l. Automaten sowie kleine Behälter mit bis zu zwei Kubikmeter Inhalt wie Robidogs, 
Kompostbehälter, Verteilkabinen und Ähnliches; 

m. das Aufstellen von Fahrnisbauten wie Festhütten, Zirkuszelte, Tribünen sowie das 
Lagern von Material während einer Dauer von bis zu drei Monaten pro Kalenderjahr; 



n. das Aufstellen während der Nichtbetriebszeit von einzelnen Mobilheimen, Wohnwagen 
oder Booten auf bestehenden Abstellflächen; 

o. das Aufstellen einer kleinen Fahrnisbaute wie eine Verpflegungs- oder Verkaufsstätte, 
eine Servicestation für Sport- und Freizeitgeräte oder ein Kleinskilift während einer 
Dauer von bis zu sechs Monaten pro Kalenderjahr; 

p. das Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrenden während einer Dauer von bis zu sechs 
Monaten pro Kalenderjahr an Standorten, welche die Gemeindebehörde mit 
Zustimmung der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zur Verfügung stellt; 

q. unterirdische Leitungen für Hausanschlüsse; 

r. Pflanzungen; 

s. das Aufstellen von Stühlen und Tischen von Gastgewerbebetrieben während einer 
Dauer von bis zu acht Monaten pro Kalenderjahr mit Zustimmung der 
Gemeindebehörden auf öffentlichem Grund oder an Standorten, welche private 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zur Verfügung stellen; 

2 Baubewilligungsfrei sind auch alle Vorhaben, die von gleicher oder geringerer Bedeutung 
sind als die in Absatz 1 genannten Vorhaben. 

 


